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Aus dem Gemeindehaus 
4. April 2023 

 

 

Senioren 60+ laden ein auf Mittwoch, 12. April 2023 

 

zum Seniorentreff 

 

im Gasthof Adler 

 

Plaudern – Spielen – Spass ab 14.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr 

 

Verbringen Sie ein paar gemütliche Stunden mit Gleichgesinnten. – Fahrdienst erwünscht? Mel-

den Sie sich unter Tel. 079 398 66 53. 

 

Die Seniorenkommission freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen. 

 

 

«Frühlingsinformation» am Donnerstag, 4. Mai 2023, 20.00 Uhr, Halle «Träff» 

 
Die gemeinderätlichen Informationsveranstaltungen im Frühjahr und im Herbst, bzw. im Vorfeld 
der Sommer- und der Wintergemeindeversammlungen haben Tradition. 
 
Die nächste Info findet am Donnerstag, 4. Mai 2023, 20.00 Uhr, in der Halle «Träff» statt und 
steht im Zeichen der folgenden Themen: 
 
- aktuelles zur kantonale Asylunterkunft in der Zivilschutzanlage 
- Erhöhung Stellenplan für den Werkhof (Bauamt) und die administrativen Abteilungen 
- Informationen zur Rechnung 2022 und zum Finanzausgleich 
- Informationen zur externen Schulevaluation Birmenstorf (Qualitätsprüfung) 
- Diverses und Aktuelles 
 
Der Gemeinderat informieren über die Themen, welche der Einwohnergemeindeversammlung 
vom Dienstag, 13. Juni 2023, zum Entscheid unterbreitet werden. 
 
 

Gemeindebetriebe an Karfreitag und Ostermontag geschlossen 

 
Die Büros der Gemeindeverwaltung wie auch der Werkhof bleiben am Karfreitag, 7. April 2023 
und am Ostermontag, 10. April 2023, geschlossen. In Notfällen sind die Pikettdienste über die 
Telefonnummer 056 201 40 69 zu erfahren. 
 

Das Betreibungsamt ist während der Betreibungsferien vom Montag, 3. April 2023 bis und mit 

Freitag, 14. April 2023, jeweils morgens von 08.00 Uhr bis 10.30 Uhr geöffnet (nachmittags ge-

schlossen). Am Karfreitag und Ostermontag ist das Büro den ganzen Tag geschlossen. 
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Leinenpflicht für Hunde seit 1. April bis 31. Juli 

 
Jeweils vom 1. April bis zum 31. Juli gilt im Wald für Hunde Leinenpflicht. Dies, um die Brut- und 
Setzzeit der Wildtiere nicht zu stören. 
 
Im Frühling ist das Erwachen der Natur im Wald besonders gut zu beobachten. Doch gerade in 
dieser Zeit brauchen die Wildtiere im Wald einen besonderen Schutz: Sie sind trächtig oder mit 
der Brut und Aufzucht ihrer Jungen beschäftigt. Zum Schutz der Wildtiere gilt deshalb im Wald 
und am Waldrand vom 1. April bis am 31. Juli die Leinenpflicht für Hunde. Alle Besucherinnen 
und Besucher des Waldes sind während dieser Zeit gebeten, aus Rücksicht auf die Wildtiere 
und vor allem die bodenbrütenden Vögel die Waldwege nicht zu verlassen und den Wald tags-
über zu geniessen. In der Nacht und in der Dämmerung sind die Wildtiere besonders aktiv und 
sollen nicht gestört werden. 
 
Im Rahmen der Jagdaufsicht kontrolliert die zuständige Jagdgesellschaft das Einhalten der Lei-
nenpflicht. 
 
 

Amtliche Publikationen auf www.birmenstorf.ch 

 
Sämtliche amtlichen Publikationen/Pflichtpublikationen der Gemeinde Birmenstorf (wie beispiels-
weise Baugesuche, Submissionsausschreibungen, Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen 
etc.) finden Sie auf www.birmenstorf.ch. 
 
Neu liegen folgende Baugesuche öffentlich auf: 
 

- Claudia Wyss und Nicola Kyburz, Birmenstorf – Einbau Fenster – Rieterestrasse 4, Parzelle 
Nr. 289, Wohnzone W2 
 

- Lindmühle Immobilien AG, Birmenstorf – LKW-Wendeplatz mit Stützmauer – Lindmüliweg 5, 
Parzelle Nr. 903, ausserhalb Bauzone, Spezialzone Lindmühle 

http://www.birmenstorf.ch/

